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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1995

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

"Besondere Qualen" sind nach Lehre und Judikatur Schmerzen oder Angstzustände, die das Opfer aufgrund ihrer

Intensität oder Dauer physisch und psychisch außergewöhnlich stark belasten.
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